
AuszuG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNGSRATES DES KANTONS SOLOTHU~N
VOM

13, April 1962 Nr. 2414

Mit Regierungsrat~beschluss Nr. 5534 vom 2. Dezember 1958

wurde der spezielle Bebauungs~1an längs der Kantonsstrasse Nr. 5,

umfassend das Teilstück Bielstrasse von der Gemeindegrenze ]3eliach

bis zur Unterführung der Solothurn—Münster—Bahn in der Stadt

Solothurn genehmigt. In der Folge zeigte es sich, dass im Bereiche

der Einmündungen der I~angendorf- und Wildbachstrasse in die Mcl-

strasse eine Abänderung nötig wurde. Diese steht im Zusammenhang

mit dem Ausbau der Strassenkreuzung sowie der Personenunterführung

und umfasst die Parzellen GB Nr. 1246, 2256, 3606, 3612, 22~3 und

1247, Die öffentliche ~auflage des abgeänderten Bebauungsplanes

erfolgte in der Zeit vom 17. November 1961 bis 18. Dezember 1961.

Sie wurde im Amtsblatt Nr. 46 vom 17. November 1961 publiziert.

Durch die Stiftung der Zementwerke Vigier A,G. für die Angestellten~

fürsorge wurde am 8. Dezember 1961 eine ~insprache eingereioht~,

Die Behörden der Stadt FJolothurn führten Verhandlungen mit der

Einsprecherin, und es konnte eine Einigung erreicht werden, sodass

die Einsprache gegenstandslos wurde. Da es sich um eine Abänderung

des bestehenden Planes handelt, ist gemäss § 15 des kantonalen

Baugesetzes der Gemeinderat für die Genehmigung zuständig, Diese

erfolgte in der Gemeinderatssitzu.ng vom 27. Februar 1962.

Es wird

beschlossen:

Dem abgeänderten speziellen Bebauungsplan der Kantonsstrasse

Nr. 5, umfassend das Teilstück der Parzellen GB Solothurn Nr. 1246,

2256, 3606, 3612, 2253 und 1247 wird die Genehmigung erteilt.

Genehmigungsgebühr Fr. 24.--
Publikationskosten ~ (Staatskanzlei Nr. 655)

Fr. 38,—- (Im Kontokorrent mit der
Gemeinde zu verrechnen)

~~~enSeite2 Der Staatsschreiber:
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Baü-Depart ement (4)
Jur0 Sekretär des Bau—Departementes (2)
Kant0 Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Kant, Strassenbauinspektor (2)
Kant. P]~iungsstelle (2), mit Akten und 1 genehmigtem Plan
Kreisbauamt 1, Solothurn, mit Akten und 1 genehmigtem Plan
Stadtbauamt Solothurn, mit Akten und 1 genehmigtem Plan
Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Stadt Solothurn
Baukommission der Stadt Solothurn
Amtsblatt (Publikation von Abs. 1 des Dispositivs)


